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Ar. 5 fltußrlrte rrtjiDJijerifttje ganötnerfter-BeUung (Offizielles pü6Iifation§=£>rgan be§ ©tfjroeij. ©emerbeuereiitS) 55

Peife gegen UeberDortljeilungen burch bie Agenten ju fcfjiifeen,
ober aud) nur für bie Arbeitgeber eine Sufammenfteßung her
in Bier üerfdjiebenen ©efefccn gerftreait enthaltenen Sorfdjriften
aufarbeiten ; ja, man barf mof)l fagen, baß ein föanbroertg«
meifter,. ber feinem ©efdjäfte gehörig nachgeben mill, bie Seit
nicht befißt, um in allen bezüglichen Sänben bie ihm geltenben
Artifel berauffucben unb zu ftubiren. @g tft hier Borge«
tonimen, baff beim tlnglüdigfaße eines ©efeßen, bem überbieS
noch öom ©eridjte theilmeife Plitfdjulb an ber Serleßung ge=

fprodjen mürbe, ber Pteifter troß coulanter Prämienzahlung
zmei Prozeffe, einen gegen bie SBerficb erungSgefeHfch aft unb
ben anbern gegen ben Arbeiter, beibe Berlar unb außer be=

nächtlichen Prozeßfoften nod) über gr. 2000 Plehrzaljlung
Zu leiften hatte. Sediert ferner ber Arbeiter, fo fann er auf
Staatgfoften bis an bag Sunbeggeridjt gelangen ; bem Pleifter
aber, bem bag ©elb Borßer auggeht, hilft Piemanb feine
Pecßte p toahren.

drittens Bedangt bag ©efcb gar nichts Born Arbeiter,
meber etiteit Seitrag an bie Prämien, fofern er nidjt miß,
noch trgenb meldje Sorfdjrift, fidj fogar ben gerechteren Se«
otngungen jeber Serfidjerungganftalt, toie bie Verpflichtungen
Zu jeberzeitiger Stellung Bor bem ©efeßfdjaftgarzte, Sefol«
flung gemiffer ärztlicher Anorbnungen, Serhalten mährenb ber
Verpflegung u. f. m. zu unterziehen. Audi mad)t jebe, aud)

coulantefte Serfidjerungggefeßfdiaft — unb bie zufünftige
etbgenöffifcfje mirb bieg auth Perlangen muffen — Biel mehr
Augnahmen bei ©ntfdjäbigunggzaljlungen, als bag eibg. .jjaft«
Pflidjtgefeß enthält, ©ine Borljerige Sefpredjung mit Ser«
fidjerunggmännern ïtnb Attfnaljme bezüglicher Artifel in bag
föaftpflidjtgefeß märe bettn bod) am Pape gemefen!

Siefe Serantmortlidjfeit beg beitragleiftenben jjaubmerfg«
meifterg ber ©efeßfdjaft einerfeitg unb bem Arbeiter anber«
feits gegenüber ift ungerecht unb ein fdjtoerer «Schlag für bag
inlänbifche ©etoerbemefen. derjenige, ber bie ©ntfdjäbigung
erhält, er felbft unb nicht eine Srittperfon, foßte mit ben
Serfidjernngggefellfchaften Bertehren ; er felbft foßte berant«
mortlid) fein, menn bie ©efeßfchaft alte gehler, Setrunten«
heu, Sebensmanbelfranfheiteit je. fonftatirt unb hiefür nichts
bezahlt; er felbft foßte aud) fich um ben ©rhalt ber ©nt«
fchäbigung bei Semjeuigen, ber bie Prämien eingetrieben hat,
bemühen unb Berpjftdjtet fein, Aßeg zu thun, mag bie Ser«
ßdjernngggefeßfdjaft Bedangt, mit einziger Augnaljme ber
boßen Prämienzahlung, an bie bann and) jeber Arbeitgeber
gerne einen Berhättnifemütigen Seitrag leiften mirb.

fût öie zu grünbenbe eibg. llnfaßberfichernngg«
anftalt btefer ©runbfaß nicht zur ©eltung fommen, fo ift ber
<tL!t

•
Slnftaït nid)t erreicht unb märe in biefem

ifv,s \^"|nhen, -leinen Seitritt obligatorifch zu er.fläreit
«wr,-,rr" l^toerçedjcheit SnnutiggBerbänben roenigfteng zu

« '«rr eigene Serfidjerunggfaffett zuf'"' befehalb jeßt feßon beg Seftimmteften,i < o -
uufereg punît 7 bei nng Bon ©nt«

3ufttmmung ober Ablehnung ber neu p fdjaffen«ben Snftitutton fein mirb!
Pföge ein guter ©tern über biefer Schöpfung matten!

SWit freunbeibgenöffifchem ©ruß •

3ut Pamen beg §anbmer£gmeifterBereing'v. Bon ©t. ©aßen,
Ser Sizepräfibent:

Sdjoop.
Sber Aftnar:

'ji.f ,,^7 .§d). kreiß.

©djnjeisesifdjer (Seiuerße&ereiu.
(Offij. Aîittfieilung beg ©eh-etariatä üom ^27. April 1891.)

r •
SentratBorftanb beg Schtpetg. ©emerbeBereing hat inL,. ^6. ^pril in Sern ftattgefnnbenen ©ißung bie

SelegtrtenBerfämmlung in Sern auf Sonntag ben 7. guni

feftgefeßi. An berfelben ift außer ber ©debigung ber orbent-

liehen Saßreggefdjäfte bie 2Baßl beg Sororteg itnb beg 3en«
tralßorftanbeg auf bie neue Amtgbauer 1891/94 zu treffen
unb ber Sericfjt einer kommiffion Bon ©achuerftänbigen über
bie gleichzeitig ftattfinbenbe Seßrlinggarbeitenaugfteßung eut«

gegen zu nehmen. Sag fèaupttraftanbum mirb ein Peferat
beg §errn ©tänberatfj-Sienharb in Sern überkronten« unb

Unfaßnerficherung bilben.

gm Söeitern befpradj ber Sentraloorftanb bie Sezeicßtiung

Bon Sertretern ber ©emerbe zur konferenz mit ben eibgen.

Abgeorbneten für bie fèanbelgBertraggunterhanblungen. ®ag
©efretariat mürbe ferner beauftragt, in einer gebrucften Aug«

einanberfegung bie ©emerbetreibenben auf bie golgen beg

eibgen. Setreibungg« unb konturSgefeheS für bie im IjjanbelS«

regifter ©ingetragenen aufmertfam zu madjen unb für bie mit
Mdfidjt hierauf nothmenbigen Serbeffernngeu im krebitmefen
bie geeigneten ïïîittel oorzuf^Iagen.'

gn einer gemeinf^aftlidjen ©ihnng mit bem Drgani«
fationSfomite ber fchmeiz- Sehrlinggarbeitenaugfteßnng in Sern,
meldje Born 81. Pai big 20. gnni bauern foß, nahm ber

Sentralborftanb bie Seridjte ber einzelnen kommiffionen über
ben ©tanb ber Sorbereitungen entgegen. SDer Berfügbare
Panm mirb nur für biejenigen Probearbeiten hinreichen, meldje

mit einer 1, Pote ausgezeichnet merben. ®ag ©efretariat
erhielt ben Auftrag zur Abfertigung einer tartographifdjen
Sarfteßung ber ©ntmidlung unb beg heutigen SeftanbeS beg

Sehrlinggprüfunggmefeng in ber ©djmeiz. gn bie kommif«
fion Bon ©achBerftänb'igen zur Seridjterftattung, beren Db«
liegenheiten feftgefteßt mürben, mälßte ber Sentraloorftanb bie

jgerreit SPilb, Plufeumgbireftor in ©t. ©aßen (Präfibent),
©roprath ©roder in Suzern, Soog«gegher in Piegbath«Sürich,

Slom, SDirettor beg ©emerbemufenmg in Sern, unb ©enonb,
®ire£tor beg ©emerbemufeumg in greiburg. Pad) ben Ser«

ijanblungen mürben nod) bie Augfteßunggräume im neuen
SnuöegBermaltungggebäube an ber gnfelgaffe befichtigt.

NB. Sag in mehreren Slättern, erfchienene Seiegramm
aug Süridj, batirt ben 25. April, ber SentralBorftanb beg

©chmeizerifd)en ©emerbeBereing habe einftimmig befchloffen,
bie .geier beg 1. Ptai nicht anedennen zu moßen, beruht
auf einem grrtlpm. Sie SelegirtenBerfam^nlnng ber ftabt«
ZÜrcherifdjen ^aubmerfgmeifterBereine hut einen bezüglichen
Sefdjlufe gefafet.

aSerïcftiebeneê.

Aufteilung präutirter Seljiiiugêarheiten iu
föettt. An ber legten ©ipung ber ®efammt=Augfteßungg«
tommiffion legte .sgerr Petli folgenbeg Subget für gnftaßa«
tion unb Seforation Bor: ©djreinerarbeit 455 gr., ©ärtner
200 gr., Sapezirerarbeiten 500 gr., Seforationen 300 gr.,
llnBorhergefeheneg 150 gr.; total 1605 gr. Sie Herren
®hfin unb ©djenf erläuterten, mie fie fich bie Seforationen
ZU 'geftalten gebenfen. gljre Sorfchläge unb bag Snbget beg

gnftaßationg« unb Setorationgfomiteg murbett gutgeheißen.
Sag gir.anztomitc hat fich in feine Arbeiten folgenbermaßen
getheilt: kaffe: §err Architett Sutftorf; gntaffo unb Auf«
ficht : Jgerren küenzi unb ©tauffer; Publitationen unb Pe=
îlame t Herren Semme unb Sitdjler. Ser Eintrittspreis ift
auf 50 ©tg. feftgefeßt; mährenb ber lebten 14 Sage mirb
ber Eintrittspreis je ©onntagg unb Sienftagg auf 20 ©tg.
rebnzirf. ©ubbentionen finb big bato folgenbe eingelangt:
Pegierung oorlänfig 1000 gr., ©emeinbe 600 gr., Surger«
rati) 200 gr.', $unft p (Schuhmachern 30 gr., 3unft zu
Piohren 30 gr. Sie Augfteßung finbet Born 31. Pïai big
unb mit 21. gnni im Plainpieb beg neuen Sunbegrath«
hnitfeS ftatt.

Sehevnteffc in Süt'tclj- An ber bieSjjährigen Sebermeffe,
meldje fehl' lebhaften Serfehr aufmteg, mürben folgenbe preife
bezahlt: ©ohlleber gr. 2. 60 big gr. 3. 20 per kilo, ©djmal«
leber gr. 3. 50 big gr. 4. — per kilo, SBilbleber gr. 3. 60
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Weise gegen Uebervortheilungen durch die Agenten zu schützen,
oder auch nur für die Arbeitgeber eine Zusammenstellung der
in vier verschiedenen Gesetzen zerstreut enthaltenen Vorschriften
auszuarbeiten; ja. man darf wohl sagen, daß ein Handwerks-
meister,. der seinem Geschäfte gehörig nachgehen will, die Zeit
nicht besitzt, um in allen bezüglichen Bänden die ihm geltenden
Artikel herauszusuchen und zu studiren. Es ist hier vorge-
konimen, daß beim Unglücksfalle eines Gesellen, dem überdies
noch vom Gerichte theilweise Mitschuld an der Verletzung ge-
sprachen wurde, der Meister trotz coulanter Prämienzahlung
zwei Prozesse, einen gegen die Versicherungsgesellschaft und
den andern gegen den Arbeiter, beide verlor und außer be-
nächtlichen Prozeßkosten noch über Fr. 2000 Mehrzahlung
zu leisten hatte. Verliert ferner der Arbeiter, so kann er auf
Staatskosten bis an das Bundesgericht gelangen; dem Meister
aber, dem das Geld vorher ausgeht, hilft Niemand seine
Rechte zu wahrem

Drittens verlangt das Gesetz gar nichts vom Arbeiter,
weder einen Beitrag an die Prämien, sofern er nicht will,
noch irgend welche Vorschrift, sich sogar den gerechtesten Be-
omgungen jeder Versicherungsanstalt, wie die Verpflichtungen
zu ^derzeitiger Stellung vor dem Gesellschaftsarzte, Befol-
fiung gewisser ärztlicher Anordnungen, Verhalten während der
Verpflegung u. s. w. zu unterziehen. Auch macht jede, auch

^"lauteste Versicherungsgesellschaft — und die zukünftige
eidgenössische wird dies auch verlangen müssen — viel mehr
Ausnahmen bei Entschädigungszählungen, als das eidg. Haft-
Pflichtgesetz enthält, Eine vorherige Besprechung mit Ver-
sicherungsmännern und Aufnahme bezüglicher Artikel in das
Haftpflichtgesetz wäre denn doch am Platze gewesen!

Diese Verantwortlichkeit des beitragleistenden Handwerks-
meisters der Gesellschaft einerseits und dem Arbeiter ander-
feits gegenüber ist ungerecht und ein schwerer Schlag für das
inländische Gewerbewesen. Derjenige, der die Entschädigung
erhält, er selbst und nicht eine Drittperson, sollte mit den
Versicherungsgesellschaften verkehren; er selbst sollte verant-
wortlich sein, wenn die Gesellschaft alte Fehler, Betrunken-
Heu, Lebenswandelkrankheiten zc. konstatirt und hiefür nichts
bezahlt; er selbst sollte auch sich um den Erhalt der Ent-
Schädigung bei Demjenigen, der die Prämien eingestrichen hat,
bemühen und verpflichtet sein, Alles zu thun, was die Ver-
stchernngsgesellschaft verlangt, mit einziger Ausnahme der
vollen Prämienzahlung, an die dann auch jeder Arbeitgeber
gerne einen verhältnißmäßigen Beitrag leisten wird.

für die zu gründende eidg. Unfallversicherungs-
anstatt dieser Grundsatz nicht zur Geltung kommen, so ist der
H uptzweck dieser Anstalt nicht erreicht und wäre in diesem

leinen Beitritt obligatorisch zu erklären
Ichwelzerischen Jnnungsverbänden wenigstens zu

j, ^ Zeit eigene Versicherungskassen zu
«à'^ttlaren deßhalb jetzt schon des Bestimmtesten,

sm^
s ^ -chtîgung unseres Punkt 7 bei uns von Ent-

Zustimmung oder Ablehnung der neu zu schaffen-den Institution sein wird! '

Möge ein guter Stern über dieser Schöpfung walten!
Mit freundeidgenössischem Gruß

Im Namen des Handwerksmeistervereins
von St. Gallen,

Der Vizepräsident:
K. Schoop.

Der Aktuar:
j

'

Hch. Kreis.

Schweizerischer Gewerbeverein.
(Offiz. Mittheilung des Sekretariats vvin April 1891.)

Zentralvorstand des Schpieiz. Gewerbevereins hat in
in Bern stattgefundenen Sitzung die

Delegirtenversammlung in Bern auf Sonntag den 7. Juni

festgesetzt. An derselben ist außer der Erledigung der ordenl-
lichen Jahresgzschäfte die Wahl des Vorortes und des Zen-
tralvorstandes auf die neue Amtsdauer 1891/94 zu treffen
und der Bericht einer Kommission von Sachverständigen über
die gleichzeitig stattfindende Lehrlingsarbeitenausstellung ent-

gegen zu nehmen. Das Haupttraktandum wird ein Referat
des Herrn Ständerath Lienhard in Bern über Kranken- und

Unfallversicherung bilden.

Im Weitern besprach der Zentralvorstand die Bezeichnung

von Vertretern der Gewerbe zur Konferenz mit den eidgen.

Abgeordneten für die Handelsvertragsunterhandlungen. Das
Sekretariat wurde ferner beauftragt, in einer gedruckten Aus-
einandersetzung die Gewerbetreibenden auf die Folgen des

eidgen. Betreibungs- und Konkursgesetzes für die im Handels-
register Eingetragenen aufmerksam zu machen und für die mit
Rücksicht hierauf nothwendigen Verbesserungen im Kreditwesen
die geeigneten Mittel vorzuschlagen.

In einer gemeinschaftlichen Sitzung mit dem Organi-
sationskomite der schweiz. Lehrlingsarbeitenausstellung in Bern,
welche vom 31. Mai bis 20. Juni dauern soll, nahm der

Zentralvorstand die Berichte der einzelnen Kommissionen über
den Stand der Vorbereitungen entgegen. Der verfügbare
Raum wird nur für diejenigen Probearbeiten hinreichen, welche

mit einer 1. Note ausgezeichnet werden. Das Sekretariat
erhielt den Auftrag zur Ausfertigung einer kartographischen

Darstellung der Entwicklung und des heutigen Bestandes des

Lehrlingsprüfungswesens in der Schweiz. In die Kommis-
sion von Sachverständigen zur Berichterstattung, deren Ob-
liegenheiten festgestellt wurden, wählte der Zentralvorstand die

Herren Wild, Museumsdirektor in St. Gallen (Präsident),
Großrath Troxler in Luzern, Boos-Jegher in Riesbach-Zürich,
Blom, Direktor des Gewerbemuseums in Bern, und Genoud,
Direktor des Gewerbemuseums in Freiburg. Nach den Ver-

Handlungen wurden noch die Ausstellungsräume im neuen
Bnndesverwaltungsgebäude an der Jnselgasse besichtigt.

I7L. Das in mehreren Blättern, erschienene Telegramm
aus Zürich, datirt den 25. April, der Zentralvorstand des

Schweizerischen Gewerbevereins habe einstimmig beschlossen,
die Feier des 1. Mai nicht anerkennen zu wollen, beruht
auf einem Irrthum. Die Delegirtenversampflung der stadt-
zürcherischen Handwerksmeistervereine hat einen bezüglichen
Beschluß gefaßt.

Verschiedenes.

Schweiz. Ausstellung prämirter Lehrlingsarbeiten in
Bern. An der letzten Sitzung der Gesammt-Ausstellungs-
kommission legte Herr Wetli folgendes Budget für Installa-
tion und Dekoration vor: Schreiuerarbeit 455 Fr., Gärtner
200 Fr., Tapezirerarbeiten 500 Fr., Dekorationen 300 Fr.,
Unvorhergesehenes 150 Fr.; total 1605 Fr. Die Herren
Gysin und Schenk erläuterten, wie sie sich die Dekorationen
zu gestalten gedenken. Ihre Vorschläge und das Budget des

Installations- und Dekorationskomites wurden gutgeheißen.
Das Finanzkomite hat sich in seine Arbeiten folgendermaßen
getheilt: Kasse: Herr Architekt Lutstorf; Inkasso und Auf-
ficht: Herren Küenzi und Stauffer; Publikationen und Re-
klame: Herren Demme und Büchler. Der Eintrittspreis ist
auf 50 Cts. festgesetzt; während der letzten 14 Tage wird
der Eintrittspreis je Sonntags und Dienstags auf 20 Cts.
reduzirk. Subventionen sind bis dato folgende eingelangt:
Regierung vorläufig 1000 Fr., Gemeinde 600 Fr., Burger-
rath 200 Fr.', Zunft zu Schuhmachern 30 Fr., Zunft zu
Mohren 30 Fr. Die Ausstellung findet vom 31. Mai bis
und mit 21. Juni im Plainpied des neuen Bnndesrath-
Hauses statt.

Ledermesse in Zürich. An der diesjährigen Ledermesse,
welche sehr lebhaften Verkehr aufwies, wurden folgende Preise
bezahlt: Sohlleder Fr. 2. 60 bis Fr. 3. 20 per Kilo, Schmal-
leder Fr. 3. 50 bis Fr. 4. — per Kilo, Wildleder Fr. 3. 60
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